
DA. FRANZ LOSCHNAK 
BUNDESMINISTER FÜR INNERES 

11 -221'1 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 
des Nationalrates XVIII. Gesetzgebungsperiode 

\.. 

ll. 37.031/4-1/7/91 

Herrn 

Präsidenten des Nationalrates 

Dr. Heinz FISCHER 

Parlament 

1017 Wie n 
.J 

Wien, am 2. Juni 1991 

<f25'/AB 

1991 -06- 09 

zu !'fo IJ 

Die Abgeordneten zwn Nationalrat pilz und FreundInnen haben am 

3. April 1991 unter der Nr. 810/J an mich eine schriftliche 

parlamentarische Anfrage betreffend HKonsequenzen aus dem 

Lucona-Untersuchungsausschuß" unter Bezugnahme auf Punkt 1 der 

Empfehlungen des Lucona-Untersuchungsausschusses gerichtet, 

die folgenden Wortlaut hat: 

"1. In wie vielen Fällen wurden im Bereich Ihres Ressorts 

bereits auf grund der Ergebnisse des Untersuchungsau~

schusses Disziplinarverfahren eingeleitet ? 

2. Wie viele dieser Fälle sind bereits abgeschlossen? 

3. In wie vielen Fällen ist es zu einer 

a) strafrechtlichen 

b) disziplinarrechtlichen Verurteilung 

gekommen ? 

4. In wie vielen Fällen sind die Verfahren bereits einge

stellt worden? 

5. In wie vielen Fällen ist es zu diszipl inarrf':'cht;1ichen 

Konsequenzen gekommen ? 
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6. Wie viele Angehörige des Ressorts wurden vom Dienst sus

pendiert 7 

7 . Sind Sie der Meinung, daß in Ihrem Ressort den Empfeh

lungen des Untersuchungsausschusses im notwendigen Umfang 

Rechnung getragen wurde 7" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: 

Nach Durchsicht des Berichtes des Lucona-Untersuchungs

ausschusses und der über die Zeugeneinvernahmen abgefaßten 

Protokolle haben sich für den Bereich des Bundesministeriums 

fUr Inneres keine Ansatzpunkte für die Einleitung von Diszi

plinarverfahren ergeben. Wegen der abgelaufenen Verj ährungs

frist (§ 94 Abs 1 BDG 1979) wären Disziplinarverfahren nurmehr 

im Anschluß an strafrechtliche Verurteilungen möglich gewesen. 

Zu Frage 2: 

Im Hinblick auf·die Ausführungen zu Frage 1 entfällt die Be

antwortung. 

Zu Frage 3: 

a) Nach dem Willen des Lucona-Untersuchungsausschusses oblag 

die Prüfung der strafrechtlich relevanten Tatbestände 

ausschließlich den Justizbehörden. Jene Beamte meines 

Ressorts, gegen die im Ausschußbericht strafrechtlich 

relevante Vorwürfe erhoben wurden, haben hiezu Stellung

nahmen abgegeben, die ich dem Herrn Bundesminister für 

Justiz übermittelt habe. 
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-p..ufg:rund der Ergebnisse des Lucona-Untersuchungsausschusses 

wurden gegen drei Beamte meines Ressorts Strafanzeigen er

stattet. Die Anzeigen gegen zwei dieser Beamten wurden von der 

Staatsanwaltschaft gemäß § 90 StPO zurückgelegt. Gegen einen -

inz.wischen in den Ruhest.and versetzten 

Voruntersuchung anhängig. 

Beamten ist eine 

b) Disziplinarverfahren wurden nicht eingeleitet; es kam 

daher auch zu keinen Bestrafungen. 

Zu den Fragen 4 bis 6: 

Auch hier entfällt im Hinblick auf die Ausführungen zu Frage 1 

die Beantwortung. 

Zu Frage 7: 

Ja. 
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